
Anschluss an den Überblick über die Wohnungsmarkt-
politik in anderen Ländern werden beispielhaft drei An-
sätze näher betrachtet, die in ähnlicher Art und Weise
auch in Deutschland diskutiert werden.

Überblick

Tabelle 1 bietet eine Übersicht über die Vielzahl an lau-
fenden und kürzlich abgeschlossenen Fördermaßnahmen
in den europäischen Staaten.1 Die Fördermaßnahmen
lassen sich hinsichtlich ihrer Ausgestaltung in vier Grup-
pen einordnen. In den meisten Ländern spielen fiskalische
Maßnahmen eine wichtige Rolle: Erstens wird in Form
von Steuererleichterungen in den Wohnungsmarkt inter-
veniert (so in Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, den
Niederlanden, Schweden und der Schweiz) und zweitens
zählen Subventionen insbesondere in Form von zinsverbil-
ligten Darlehen (so in Großbritannien, Italien, den Nieder-
landen, Österreich, Polen und Ungarn) zur gängigen Woh-
nungsmarktpolitik in Europa. Zur dritten Gruppe gehören
direkte Eingriffe, wie durch den Bau von Sozialwohnun-
gen durch öffentliche Unternehmen (so in Finnland, Irland,
Norwegen und Polen). In die vierte Gruppe fallen regula -
torische Maßnahmen bezüglich der Quantität und Qualität
der Wohnungen und der Preis entwicklung, z. B. in Form
von Vorschriften zu energetischen Standards (so in Frank-
reich, Großbritannien, Irland und Schweden).

Ein wichtiges Ziel, das mit den Fördermaßnahmen
verfolgt wird, ist die energetische Sanierung des Woh-
nungsbestandes und damit die Steigerung der Energie-
effizienz in den entsprechenden Ländern (so in Dänemark,
Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Österreich,
Schweden und der Schweiz). Daneben adressieren viele
Maßnahmen Herausforderungen, die durch die Bevöl -
kerungsbewegung in die Städte (so in Finnland) und 
die verstärkte Zuwanderung (so in Schweden, Belgien,
Frankreich und den Niederlanden) auf dem Wohnungs-
markt entstehen. In den meisten Ländern wird zudem
das Ziel verfolgt, preislich angemessenen Wohnraum 
für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen bereit-
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Einleitung

Wohnungsmarktpolitik hat erhebliche Auswirkungen auf
viele Marktakteure und damit auf die gesamte wirtschaft-
liche Entwicklung: Regulierungen und gesetzliche Auf -
lagen einerseits und verfügbare Fördermöglichkeiten an-
dererseits beeinflussen die Investitionsentscheidungen
von Immobilienunternehmen, die Kreditvergabe der Ban-
ken und nicht zuletzt auch das Spar- und Mobilitätsver-
halten der privaten Haushalte. Die Wirkungsweise staat-
licher Eingriffe ist daher schwer vorhersehbar, weshalb
unerwünschte Nebeneffekte entstehen können: Beispiels-
weise sollte die Deckelung der Mietpreise durch die „Miet-
preisbremse“ große Preisanstiege verhindern. Gleichzeitig
verringert sie aber den Anreiz, neue Mietwohnungen zu
bauen [KHOLODILIN und ULBRICHT (2014) und DESCHERMEIER
et al. (2014)] und gibt Anlass, Ver meidungsstrategien zu
entwickeln [z. B. durch eine Umwandlung von unmöb -
liertem Wohnraum in möblierte Wohnungen, vgl. WIRT-
SCHAFTSWOCHE (2015) und FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
(2016)]. Deshalb bedürfen staatliche Fördermaßnahmen
vor ihrer Einführung einer genaueren Analyse.

In Deutschland gibt es aktuell eine rege wohnungs-
marktpolitische Diskussion bezüglich verschiedener staat-
licher Eingriffe, wie z. B. zur Verschärfung der Energie -
effizienzvorgaben für Wohngebäude, zur Ausweitung des
Sozialwohnungsbaus oder zur Einführung eines „Bau -
kindergeldes“. Je nach konkreter Ausgestaltung können
die Vorschläge unterschiedliche Effekte auf dem Woh-
nungsmarkt hervorrufen. Zur Bereicherung dieser Diskus-
sion kann es hilfreich sein, die Umsetzung von  Förder-
maßnahmen in anderen Ländern näher zu betrachten.
Viele Nachbarstaaten verfolgen ähnliche Ziele in der
Wohnungsmarktpolitik wie Deutschland und in der Lite-
ratur existieren nur wenige (aktuelle) Übersichten zur
Wohnungsmarktpolitik im internationalen Vergleich [vgl.
BBR (2006), OXLEY und HAFFNER (2010) und OECD (2011)].

In diesem Artikel wird die Bandbreite der Förder -
politiken in anderen europäischen Volkswirtschaften auf-
gezeigt. Trotz unterschiedlicher Wohnungsmarktsysteme
und abweichender institutioneller Rahmenbedingungen
sind Gemeinsamkeiten in den Strategien zwischen den
europäischen Ländern vorhanden, insbesondere bezüg-
lich der Bewältigung der Zuwanderung auf dem Woh-
nungsmarkt und zur Erreichung klimapolitischer Ziele. Im

Ein Überblick über Wohnungsmarktpolitik in 
europäischen Ländern
Carolin Fritzsche und Anton Groß*
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Ziele

Belgien 1 Reduktion der Mehrwertsteuer auf
Neubauten sowie bei Sanierungs-
maßnahmen (lfd.)

•
Stabilisierung krisenbedingt ge-
schwächter Wohnungsmärkte durch
Wohnungsneubau und Sanierung

Däne-
mark

2 Öffentliche Zuschüsse für Sanie-
rungs- und Renovierungsarbeiten
(abgeschl.)

•
Sanierung des verfügbaren Wohn-
raums

3 Steuerliche Absetzbarkeit der
Sanierungskosten (abgeschl.) •

Sanierung des verfügbaren Wohn-
raums

Finn-
land

4 ARA (Wohnbau Finanz- und 
Entwicklungszentrum, lfd.) •

Schaffung von Wohnraum für 
benachteiligte Haushalte

Frank-
reich

5 „Scellier“-Gesetz (Absetzbarkeit
 eines Teils der Kosten einer Immo -
bilie von der Steuer, abgeschl.)

•
Unterstützung des Wohnungsbaus
vor dem Hintergrund steigender
 Bevölkerungszahlen 

6 „Duflot“-Gesetz (Einkommens-
steuerermäßigungen für den Bau 
von Mietwohnungen, abgeschl.)

•
Vergrößerung des Wohnungs -
bestandes

7 „Pinel“-Gesetz (siehe Duflot-
Gesetz, lfd.) •

Vergrößerung des Bestandes an 
Mietwohnungen und Eigentums -
wohnungen

8 „Prêt-a-taux-zero“, „PTZ+“ und 
„eco-PTZ“ (Zinsfreie Hypotheken-
darlehen für den Neubau und 
Erwerb von Wohnungseigentum 
und Steuererleichterungen für die
energetische Sanierung, lfd.)

• •

Steigerung der Wohneigentums -
quote sowie energetische Sanierung
bestehenden Wohnraums

9 „Solidarité et Renouvellement 
Urbain“ (lfd.)

•

Schaffung eines Mindestbestandes 
an Sozialwohnungen, Verringerung
 regionaler Ungleichheiten, Sensibili-
sierung der Verwaltung bzgl. des 
Sozialwohnungsbaus

10 Reduzierung der Mehrwertsteuer 
für Umbau- und Sanierungsmaß-
nahmen (abgeschl.)

•
Energetische Sanierung des verfüg -
baren Wohnraums

Groß-
britan-
nien

11 „Help-to-Buy“-Pro gramm (lfd.)
•

Unterstützung beim Erwerb von Woh-
nungseigentum und beim Neubau 
Steigerung der Wohneigentumsquote

12 „Affordable Homes“-Programm (lfd.)
•

Förderung des Sozialwohnungsbaus

13 „Green Deal“-Programm (lfd.)
•

Energetische Sanierung des Woh-
nungsbestandes 

14 „Energy Companies Obligation“-
Programm (lfd.) •

Energetische Sanierung des Woh-
nungsbestandes

15 FirstBuy-Programm (ab 2013 als 
Teil von Help-to-Buy weitergeführt,
abgeschl.) •

Unterstützung insb. finanzschwacher
Haushalte beim Erwerb von Woh-
nungseigentum und beim Neubau,
Steigerung Wohneigentumsquote

Tabelle 1: Instrumente der Wohnraumförderung anderer europäischer Länder
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Italien 16 Steuererleichterungen zur Stimu -
lierung der Sanierungs- und 
Renovierungsmaßnahmen (lfd.)

•
Energetische Sanierung des ver -
fügbaren Wohnraums

17 Staatlich bezuschusste Immobili-
enkredite (lfd.) •

Unterstützung finanzschwacher
Haushalte bei der Finanzierung

18 Garantiefonds für erstes Eigen-
heim (lfd.) •

Unterstützung finanzschwacher
Haushalte bei der Finanzierung

Irland 19 Strategie zur Förderung des sozia-
len Wohnbaus (lfd.)

• •

Schaffung von Wohnraum für be-
nachteiligte Haushalte, Schaffung 
eines flexiblen Sozialwohnungs -
systems

Nieder-
lande

20 Maßnahmenpaket zur Stimulie-
rung der Investitionen in den
 Wohnungsbau (lfd.)

• •
Vergrößerung und Sanierung des
Wohnungsbestandes

21 Steuererleichterungen und weitere
Maßnahmen zur Stimulierung von
Sanierung und Renovierung 
(abgeschl.)

•

Sanierung des Wohnungs-
bestandes

Nor-
wegen

22 Staatliche Förderung des Baus
von Studentenheimen (lfd.) •

Vergrößerung des Bestandes 
von Studentenheimen

Öster-
reich

23 Förderung der thermischen
 Gebäudesanierung (lfd.) •

Energetische Sanierung des
 Wohnungsbestandes

Polen 24 „Mieszkanie dla Młodych“-
Programm (lfd.)

•

Unterstützung der jungen Bevöl -
kerung beim Erwerb von Wohn -
eigentum, Steigerung der Wohn -
eigentumsquote 

25 Investitionsprogramm der Bank
Gospodarstwa Krajowego (lfd.) •

Vergrößerung des Bestandes 
an preisgünstigen, kommunalen
Mietwohnungen

Schwe-
den

26 Steuererleichterungen bei 
Modernisierungs- und Ausbau-
maßnahmen (lfd.)

•
Sanierung des Wohnungs-
bestandes 

27 Lockerung der Bauauflagen für
Hausbesitzer (lfd.) •

Vergrößerung des Mietwohnungs -
bestandes

28 Investitionspaket zur Stimulierung
des Wohnungsbaus (lfd.) • •

Vergrößerung des Mietwohnungs -
bestandes

Schweiz 29 Gebäudeprogramm zur Förde-
rung der Energieeffizienz (lfd.) •

Energetische Sanierung des
 Wohnungsbestandes

Ungarn 30 Wachstums-Kredit-Programm 
(lfd.) •

Unterstützung bei der Finanzie-
rung von energieeffizientem 
Neubau

Anmerkung: abgeschl. = abgeschlosssen - lfd = laufend.

Quellen: BAFU (2015), EUROCONSTRUCT (2015 und 2016), FIEC (2011–2015), Shelter (2015), eigene Darstellung.

Fortsetzung Tabelle 1:
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zustellen. Diese Themen werden auch aktuell auf dem
deutschen Wohnungsmarkt diskutiert.

Inwiefern die Ziele der Regierungen in den euro -
päischen Ländern erreicht werden konnten, lässt sich
anhand der veröffentlichten Berichte der EUROPEAN CON-
STRUCTION FEDERATION (FIEC) und des EUROPÄISCHEN FOR-
SCHUNGS- UND BERATUNGSNETZWERKS EUROCONSTRUCT
nicht beurteilten. Daher wurden in diesem Artikel drei För-
derprogramme von großen europäischen Ländern aus -
gewählt, welche im Folgenden näher vorgestellt werden.
Die Ziele, die mit diesen drei Maßnahmen verfolgt werden,
werden in ähnlicher Art und Weise aktuell in Deutschland
diskutiert. Eine ausführliche und kritische Betrachtung der
Förderpraxis in anderen Ländern kann die wohnungs-
marktpolitische Diskussion hierzulande be reichern.

Energetische Sanierung in Italien

Wohnungsmarktpolitische Eingriffe des Staates können
ökonomisch begründet sein, wenn ein Marktversagen
vorliegt. Ein Marktversagen kann entstehen, wenn ex -
terne Kosten vorliegen, die wohlfahrtsmindernde Folgen
für unbeteiligte Dritte haben, die im Marktpreis nur unzu -
reichend berücksichtigt werden. Ein Beispiel dafür ist die
Nutzung fossiler Energieträger, welche in Form von Treib-
hausgasemissionen negative Effekte auf den Klimawan-
del hat. Die Kosten der Umweltinanspruchnahme spie-
geln sich nur unzureichend in den Preisen wider. In dem
vom Bundeskabinett im Jahr 2016 beschlossenen Klima -

schutzplan wurde explizit darauf hingewiesen, dass  Ge -
bäude für einen Großteil der Treibhausgasemissionen ver -
antwortlich sind. Der Staat kann an dieser Stelle korri -
gierend eingreifen, beispielsweise indem er energetische
Standards für Wohngebäude festlegt, um die Energieeffi-
zienz des Wohnungsbestandes zu erhöhen. Das Energie-
konzept der Bundesregierung fordert einen nahezu klima -
neutralen Gebäudebestand bis zum Jahr 2050. Es liegt
die Vermutung nahe, dass die Energieeffizienzvorgaben
zukünftig weiter verschärft werden.2

Die italienische Politik setzt ebenfalls bei der ener -
getischen Sanierung einen wohnungsmarktpolitischen
Schwerpunkt: Der alte Gebäudebestand in Italien führt
zu einer im europäischen Vergleich relativ niedrigen Ener-
gieeffizienz. Italien verfügt wie Deutschland über einen
überdurchschnittlich hohen Anteil an vor dem Jahr 1980
gebauten Wohnungen. Dieser Anteil betrug im Jahr 2011
rund 72 % im Vergleich zum EU-Durchschnitt von 66 %
[in Deutschland: 71%, vgl. EUROSTAT (2015)]. Die politischen
Entscheidungsträger in Italien haben sich für Steuer -
erleichterungen für Umbaumaßnahmen entschieden. Die
Förderungsmaßnahmen adressieren zum einen generelle
Umbaumaßnahmen und im besonderen Maße auch Maß-
nahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Wohn-
gebäuden. Private Haushalte können einen bestimmten
Prozentsatz der im Zuge der Renovierungsmaßnahmen
entstandenen Kosten von ihrem zu zahlenden Einkom-
mensteuerbetrag absetzen. Dabei wurde der konkrete
Prozentsatz im Zeitverlauf immer wieder angepasst (vgl.
Schaubild 1).

Schaubild 1: Entwicklung der Ausgestaltung der Steuererleichterungen im Bereich Renovierung und Instand -
haltung in Italien

Quellen: Agenzia Centrate (2008), Zeni (2013), EUROCONSTRUCT (2016), eigene Darstellung.
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Nach einer Auswertung des italienischen Finanzministe -
riums sowie der Nationalagentur für neue Technologien,
Energie und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung
(ENEA) belief sich die Anzahl der Anträge auf Steuer -
erleichterungen in der Zeit zwischen den Jahren 1998
und 2015 auf über 12 Mill. [STEMPERINI (2016)]. Damit ver-
bunden war ein Gesamtinvestitionsvolumen von 207,1
Mrd. €. Als Kosten der Steuerermäßigung wird die Ge-
samtsumme der Steuerausfälle in Höhe von 90,2 Mrd. €
deklariert.

Aus den Berichten von EUROCONSTRUCT (2016)
geht hervor, dass der Anteil der Sanierungsmaßnahmen
an den italienischen Wohnungsbauinvestitionen beson-
ders hoch ist. Der Anteil dieses Bereichs an der gesam-
ten Bauproduktion stieg von 28 % im Jahr 2006 auf 41%
im Jahr 2016. Während der Finanz- und Wirtschaftskrise
im Jahr 2008 und 2009 war beim Neubau ein deutlicher
Rückgang zu beobachten, die Investitionen in die Sanie-
rungsmaßnahmen verblieben jedoch auf einem konstant
hohen Niveau. In den nächsten Jahren wird seitens der
italienischen Regierung von einem moderaten Wachs-
tum ausgegangen. Italien liegt in Bezug auf die Bau -
produktion im Bereich der Wohnungssanierungen ge-
messen in absoluten Werten an zweiter Stelle in der EU
(hinter Deutschland).

Inwiefern die gesteigerten Investitionen in die Sa -
nierung des Gebäudebestandes durch die eingeführten
Steuererleichterungen ausgelöst wurden, lässt sich nur
schwierig beurteilen. Es ist denkbar, dass aufgrund des
hohen Gebäudealters Sanierungsmaßnahmen ohne-
hin rentabel gewesen und von der Privatwirtschaft auch
ohne staatliche Unterstützung durchgeführt worden wä-
ren. Damit wäre eine Erneuerung des Gebäudebestan-
des auch ohne Steuererleichterungen in gleicher Qualität
und in gleichem Umfang erfolgt. Leider lassen sich solche
Mitnahmeeffekte nur schwierig quantifizieren und sind in
der Regel nicht vermeidbar.

Frankreich: Solidarité et Renouvellement Urbain

Ein weiterer Grund für das Eingreifen des Staates in den
Wohnungsmarkt ist eine als unsozial und ungerecht
empfundene Wohnraumversorgung durch den markt-
wirtschaftlichen Allokationsmechanismus. Theoretisch ist
in den europäischen Ländern auch für Haushalte mit
niedrigem Einkommen Wohnraum verfügbar, jedoch
werden dabei bestimmte Mindeststandards nicht erfüllt
(z. B. eine bestimmte Wohnungsgröße oder Nähe zum
Stadtzentrum). In Deutschland war die Zahl der bundes-
weit verfügbaren Sozialwohnungen lange Zeit rückläufig
[KALTENBRUNNER und WALTERSBACHER (2014)]. Allerdings
haben inzwischen mehrere Bundesländer ihre Aktivitäten

im Sozialen Wohnungsbau deutlich erhöht; primäres Ziel
dabei ist es, zusätzlichen Wohnraum für Menschen mit
geringem Einkommen zu schaffen.

Auch in Frankreich stagnierte der soziale Wohnungs-
bau, obwohl gleichzeitig ein erhöhter Bedarf an Woh -
nungen für finanzschwache Haushalte zu beobachten
war: Ende der 1990er Jahre wurden die Möglichkeiten
zur Einwanderung von Arbeitnehmern und zu Familien -
zusammenführungen ausgeweitet, weshalb die Nachfra-
ge nach Sozialwohnungen stieg [JACQOUT (2002)]. Die
Politik beschloss daraufhin die planerische Fördermaß-
nahme „Solidarité et Renouvellement Urbain“ (SRU). Da-
bei müssen bestimmte Gemeinden einen Mindestanteil
an Sozialwohnungen bereitstellen (vgl. Tab. 2). Wird der
Zielwert nicht erreicht, so werden die betroffenen Gemein-
den mit einer Abgabe sanktioniert (vgl. § 55 SRU-Gesetz).
Das Sanktionssystem wurde im Laufe der Jahre mehr-
fach novelliert. Im Wesentlichen bestanden die Verände-
rungen in einer Erhöhung der Zielwerte sowie in der Ver-
schärfung des Sanktionsmechanismus.

In der letzten abgeschlossenen Planungsperiode ha-
ben 22 % der durch das Gesetz betroffenen Gemeinden
ihren Zielwert verfehlt. Insgesamt lassen sich die säumi-
gen Gemeinden als die reicheren charakterisieren [vgl.
hier und im Folgenden LEVASSEUR (2015)], d. h. es ist mög-
lich, dass sich bestimmte Gemeinden bewusst für eine
Strafabgabe entscheiden. Insgesamt stieg die Anzahl der
Sozialwohnungen in Frankreich zwischen den Jahren 1999
und 2015 von 4,1Mill. auf 4,6 Mill. an [VIGNOLLES (2014)].

Es gibt mehrere Studien, welche die Effekte des SRU-
Gesetzes und die damit assoziierten Gesetze untersucht
haben. VIGNOLLES (2014) analysiert die Auswirkung des
Gesetzes mit Hilfe eines Vergleichs zwischen einer aus -
gewählten Gruppe der betroffenen Gemeinden und den-
jenigen Gemeinden, welche nur knapp unter der Mindest -
größe für das Greifen des Gesetzes liegen. Er findet
heraus, dass sich rund die Hälfte des Wachstums im
 Sozialwohnungsbestand in den betroffenen Gemeinden
durch die durch das Gesetz ausgelösten Effekte erklären
lässt [vgl. auch GOBILLON und VIGNOLLES (2016)]. BONO
et al. (2012) ermitteln hingegen einen deutlich geringeren
Effekt des Gesetzes auf das Wachstum im Bereich des
Sozialwohnungsbaus. In der Studie führen die Autoren eine
Schätzung durch, wobei der Bau von Sozialwohnungen
in den betroffenen Gemeinden mit der hypothe tischen
Entwicklung im Falle der Nichteinführung der  Reform ver-
glichen wird. Diese hypothetische Entwicklung wird mit
Hilfe der Auswertung der Wachstumspfade im Sozial-
wohnungsbau von nicht betroffenen Gemeinden konstru-
iert. Bei der verwendeten Methode können jedoch nicht
die Nebeneffekte von SRU-Gemeinden auf umliegende
Gemeinden berücksichtigt werden, die nicht von dem
Programm betroffen sind. So ist es zumindest fraglich, ob
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der Bestand an sozialen Wohnungen auch in nicht betrof-
fenen Gemeinden ohne das Gesetz mit der gleichen In-
tensität gewachsen wäre, da diese z. B. durch die Bauak-
tivität der Nachbargemeinden den Sozialwohnungsbau
zurückgefahren haben oder erst auf den Sozialwohnungs-
bau aufmerksam geworden sind [vgl. LEVASSEUR (2015)].

Zusammenfassend lässt sich der tatsächliche Beitrag
der Reform zum Wachstum im Bereich des Sozialwoh-
nungsbaus nicht zweifellos nachweisen. Selbst wenn der
Bestand an sozialen Wohnungen gewachsen ist, bleibt
es fraglich, ob deren Entstehung sich auch tatsächlich
nach dem lokalen Bedarf orientiert. Die Reform richtet
sich nicht nach der wohnungswirtschaftlichen, sozioöko-
nomischen und finanzpolitischen Lage der Kommunen.
Dadurch kann zum einen der Bau von zusätzlichen So -
zialwohnungen in den Kommunen mit schrumpfender
Bevölkerungszahl erzwungen werden, was zu einem er-
höhten Leerstand führen kann. Zum anderen können
 reichere Gemeinden, in welchen ein tatsächlicher Bedarf
nach weiteren Sozialwohnungen herrschen könnte, die
Zahlung der Sanktionen dem Bau vorziehen. Beide Bei-
spiele deuten auf fehlende Anreizkompatibilität des SRU-
Gesetzes hin. Es bleibt zudem unklar, ob die Ausweitung
der Sozialwohnungen nicht auch durch verstärkte pri vate
Bautätigkeit und den Kauf von Belegungsrechten güns -
tiger hätte erreicht werden können [vgl. FRITZSCHE (2015)].

Großbritannien: Help-to-Buy

Ein weiteres, häufig verfolgtes Ziel der Wohnraumförde-
rung ist, Haushalte beim Erwerb von Wohneigentum zu
unterstützen [BMUB (2017)]. Dabei soll das Wohneigen-
tum als eine Form der Vermögensbildung und der priva-
ten Altersvorsorge gestärkt werden. Ökonomisch gesehen
ist jedoch nicht eindeutig, warum der Wohneigentums -
erwerb anderen Formen der Vermögensbildung und  Alters -

vorsorge überlegen sein sollte. In der aktuellen poli ti -
schen Debatte in Deutschland nimmt jedoch die Förde-
rung von Familien bei der Bildung von selbst genutztem
Wohneigentum eine zentrale Rolle ein: Die Vorschläge
reichen von Familienfreibeträgen für die Grunderwerb-
steuer über Entlastungen von weiteren Nebenkosten bis
hin zur Einführung eines „Baukindergeldes“.

In Großbritannien wurde die Wohneigentumsquote
ebenfalls als zu niedrig eingeschätzt. Nach einer rück -
läufigen Entwicklung in den letzten zehn Jahren (70 % im
Jahr 2005 vs. 65 % im Jahr 2014) liegt sie aktuell unter
dem europäischen Durchschnitt (67 % im Jahr 2014).
Das britische DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL
GOVERNMENT identifizierte die wichtigsten Hürden beim
Eigentumserwerb wie folgt: Erstens haben potenzielle
Hauseigentümer Schwierigkeiten bei der Finanzierung
 eines Immobilienkredits, und zweitens stellen Kredit -
geber sehr hohe Anforderungen an den Eigenkapital -
anteil bei der Kreditvergabe. Um die privaten Haushalte
beim Erwerb von Hauseigentum zu unterstützen und
 damit die Wohneigentumsquote nachhaltig zu steigern,
startete die britische Regierung das Help-to-Buy Eigen-
heimzulage-Programm im April 2013 (als Nachfragepro-
gramm von FirstBuy). Typischerweise stellt der Staat im
Rahmen des Förderprogramms dem Käufer ein nahezu
zinsfreies Darlehen i. H. v. 20 % des Kaufwertes für Woh-
nungskäufe bis zu einer Höhe von £ 600.000 zur Ver -
fügung (vgl. Schaubild 2 und Tab. 3).

Das Programm wurde mit einem Budget von £ 3,7 Mrd.
ausgestattet und sollte schätzungsweise 74.000 Woh-
nungskäufer zwischen den Jahren 2013 und 2016 unter-
stützen. Bis Ende des Jahres 2015 wurden im Rahmen
des Programms allein in England 73.813 Wohnungen ge-
kauft. Die Gesamtsumme der vergebenen staat lichen Dar-
lehen in England betrug zu diesem Zeitpunkt £ 3,2 Mrd. 
bei einem Gesamtwert der gekauften Immo bilien von 
£ 16,3 Mrd. [DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL GO-

Betroffene Regionen Gemeinden mit mehr als 3.500 Einwohner oder Gemeindeverbände mit mehr als 50.000 Ein-
wohnern

Zielsetzung Mindestanteil an Sozialwohnungen relativ zum gesamten Wohnungsbestand von 20 % bis zum
Jahr 2020

Zwischenziele mit Planungshorizont von jeweils drei Jahren abhängig vom anfangs vorliegen-
den Anteils an Sozialwohnungen und unabhängig von den sich ändernden politischen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Evaluierung Nach Ablauf von drei Jahren

Sanktionierung Bei Nichterreichung des Zielwertes

Abgabe gemäß SRU-Gesetz § 55 in Abhängigkeit der Steuerkraft

Quellen: Levasseur (2015), eigene Darstellung.

Tabelle 2: Ausgestaltung der Reform „Solidarité et Renouvellement Urbain“ in Frankreich
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VERNMENT (2016)]. Wie Abbildung 1 zeigt, verfügen etwa
zwei Drittel der geförderten Haushalte über ein Bruttoein-
kommen unter £ 50.000 pro Jahr. Der Anteil der Erstkäufer
an der Gesamtzahl der Programmteilnehmer beträgt 81%.

Wie auch bei den anderen vorgestellten Fördermaß-
nahmen lassen sich die direkten Effekte auf den Woh-
nungsmarkt durch das „Help-to-Buy“-Programm sehr
schwierig quantifizieren. Das DEPARTMENT FOR COMMUNI-
TIES AND LOCAL GOVERNMENT geht davon aus, dass zwi-

schen 25 bis 50 % aller im Rahmen des Programms ge-
tätigten Wohnungskäufe im Bau von zusätzlichen Woh-
nungen resultieren. Diese Annahmen basieren jedoch
nicht auf Ergebnissen früherer Studien zu Fördereffekten
und sind als sehr unsicher zu bewerten. Kritisch zu be-
trachten ist der Anstieg des Preisniveaus für Wohnimmo-
bilien durch das „Help-to-Buy“-Programm. Laut einer
Studie der Wohltätigkeitsorganisation SHELTER (2015) be-
läuft sich die durchschnittliche Preissteigerung für eine

Schaubild 2: Ausgestaltung des Programms „Help-to-Buy“ in Großbritannien

Quellen: Levasseur (2015), eigene Darstellung.

75 %

5 %

20 %

Konventionelles 
Bankdarlehen

Eigenkapitaleinlage 
(i. d. R. bis 20 %)

Staatliches Darlehen

– Rückzahlung an Kaufwert gebunden
– Rückzahlung frühestens 1 Jahr nach Kauf 

von mind. 10 %
– In ersten 5 Jahren zinsfrei
– Ab dem 6. Jahr 1,75 % Zinsen
– Zinsen werden aufsummiert und sind zum 

Zeitpunkt der Rückzahlung fällig

Name des 
Programms

Help-to-Buy FirstBuy

Dauer 2014 bis 2017 2011 bis 2013

Voraus-
setzungen

Maximaler Preis der Immobilien auf £ 600.000 
begrenzt 

Maximaler Preis der Immobilie auf £ 280.000 
begrenzt

Erwerb von neuen oder bestehenden Wohnungen Nur neue Wohnungen

Wohnung wird selbst genutzt

Keine Zweitwohnung

Keine Kombination mit weiteren staatlichen
Förder möglichkeiten

Zielgruppe Eigenheimerwerber Erwerber des ersten Eigenheims

Keine Einkommensbegrenzungen Bruttoeinkommen des geförderten Haus-
halts darf nicht mehr als £ 60.000 betragen

Anzahl der teilneh-
menden Haushalte

73.813 (bis Ende 2015) 10.633

Tabelle 3: Ausgestaltung des Programms „Help-to-Buy“ in Großbritannien

Quellen: Department for Communities and Local Government (2014 und 2016), eigene Darstellung.
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Wohnung dabei auf ca. £ 8.250 bei einem durchschnitt -
lichen Wohnungspreis von £ 275.000.Dadurch ist es mög -
lich, dass insgesamt das Preisniveau auf dem Wohnungs -
markt steigt und damit auch die Mieten.

Fazit

Viele Probleme, die auf dem deutschen Wohnungsmarkt
existieren, werden auch von anderen Regierungen europäi-
scher Staaten identifiziert. Dabei spielen insbesondere die
Steigerung der Energieeffizienz vonWohngebäuden und die
Bereitstellung von Wohnraum für einkommensschwache
Haushalte eine zentrale Rolle. Zur Begegnung dieser He-
rausforderungen werden überwiegend fiska lische Maßnah-
men in Form von Steuererleichterungen und Subventionen
von Darlehen in den europäischen Ländern durchgeführt.

Anhand von drei Beispielen wurde in diesem Artikel
versucht, die konkrete Ausgestaltung von unterschied -
lichen Maßnahmen in Italien, Frankreich und Großbritan-
nien näher zu erläutern und Probleme aufzuzeigen. Bei
den italienischen Steuererleichterungen zur Sanierung
des Wohnungsbestandes sind Mitnahmeeffekte denk-
bar, die jedoch schlecht beobachtbar und auch nur
schwierig zu vermeiden sind. Die Ausgestaltung des Ge-
setzes zur Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus in
Frankreich erscheint wenig anreizkompatibel, da Gemein-
den auch ohne erhöhten Bedarf an sozialem Wohnraum
ihren Bestand ausweiten müssen. Das Wohneigentums-

programm in Großbritannien ging mit Preissteigerungen
einher. Es zeigt sich, dass politische Eingriffe in den Woh-
nungsmarkt Auswirkungen entfalten, die so nicht von den
Regierungen beabsichtigt waren. Dies sollte bei der Ab-
wägung von Vor- und Nachteilen bei der Einführung einer
neuen Fördermaßnahme berücksichtigt werden.
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